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A. Tätigkeitsbezug des § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI 

Die vermeintlich ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung der „berufsspezifi-

schen Tätigkeit“
1
 in § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI, für die allein die Befreiung 

von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht beansprucht werden könne 

(vgl. § 6 Abs. 5 S. 1 SGB VI), knüpft an die Ausübung selbiger an. Die Befrei-

ung setzt dabei lediglich einen inneren Zusammenhang zwischen der Tätigkeit 

                                                           
1
 BSG, Urteil vom 22.10.1998, B 5/4 RA 80/97 R. 



des Berufsangehörigen, für die die Versicherungsbefreiung in Anspruch ge-

nommen wird, und dem Versorgungsschutz durch die berufsständische Versor-

gungseinrichtung voraus.
2
  

I. Begriffsabgrenzung – „berufsspezifisch“ oder „berufstypisch“? 

… 

*Anmerkung: Den Hauptteil des Aufsatzes können Sie demnächst in einem von 

einem Fachverlag veröffentlichten Sammelband mit dem Titel „Befreiung der 

rechtsanwaltlichen Tätigkeit von der gesetzlichen Rentenversicherungs-

pflicht“ nachlesen. Nähere Informationen dazu werden ebenfalls an dieser Stel-

le umgehend bekanntgegeben. 
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